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Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Vernehmlassungsantwort betreffend Anpassung an die OECD-Mindeststeuer/Revision 

des Kantonalbankgesetzes wird gemäss Anhang genehmigt. 

 

2. Mitteilung (mit Anhang) an: Departement Finanzen, Finanzamt; Stadtkanzlei. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens des Kantons Zürich betreffend Anpassung an die 

OECD-Mindeststeuer/Revision des Kantonalbankgesetzes wurde der Stadtrat mit Schreiben vom 

24. August 2023 zur Vernehmlassung mit Frist bis 27. Oktober 2023 eingeladen. 

 

2. Inhalt der Vernehmlassungsvorlage 
Die Revision beinhaltet im Wesentlichen eine Änderung bei den Regelungen zur Verwendung 

der Dividende der Kantonalbank. Die OECD/G20 Steuerreform verlangt eine Mindestbesteuerung 

von 15% für alle Unternehmungsgruppen mit einem weltweiten Umsatz von über 750 Mio. Euro 

pro Jahr. Eine entsprechende Verfassungsänderung wurde von Volk und Ständen am 18. Juni 

2023 angenommen. Die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung sieht vor, dass der Rohertrag 

der Ergänzungssteuer aus gewinnsteuerbefreiten Tätigkeiten von Geschäftseinheiten von Bund, 

Kantonen und Gemeinden dem jeweiligen Gemeinwesen zusteht. Im Falle der Zürcher Kantonal-

bank also dem Kanton Zürich. Der Jahresgewinn der ZKB, welcher aktuell – nach Zuweisung an 

die freiwilligen Gewinnreserven – zu zwei Dritteln den politischen Gemeinden zusteht wird künftig 

um den Betrag der Ergänzungssteuer reduziert sein. Der Mittelzufluss an die Gemeinden würde 

sinken. 

 

Durch die Anpassung von §26a wird sichergestellt, dass in die rechnerische Grundlage für die 

Dividendenverteilung die Ergänzungssteuer eingerechnet wird und somit der Betrag und der Ver-

teilschlüssel von 1/3 Kanton und 2/3 Gemeinden am Jahresgewinn (nach Reservenzuweisung 

aber vor Ergänzungssteuer) konstant bleibt. 

 

Noch nicht abschliessend geregelt bzw. in der begleitenden Botschaft zu beantworten sind ge-

wisse Detailfragen bezüglich Vorgehen in Jahren in denen auf eine Dividendenausschüttung ver-

zichtet wird, eventuellen zeitlichen Verschiebungen in der Besteuerung sowie Unsicherheiten zur 

Höhe der Ergänzungssteuer zum Zeitpunkt des Dividendenbeschlusses der ZKB. Die aktuell in 

der Vernehmlassungseinladung skizzierten Lösungsvorschläge sind annehmbar. 

 

Des Weiteren werden in verschiedenen Artikeln veraltete Begriffe ersetzt. Es handelt sich aus-

schliesslich um formelle Anpassungen. So wird z. Bsp. der Begriff «Chefinspektor» durch «Leiter 

Audit» ersetzt und die Bezeichnungen einzelner Ausschüsse wird modernisiert. 
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3. Bedeutung für die Stadt Winterthur / Haltung des Stadtrats 
Der Stadtrat unterstützt die Anpassung des Kantonalbankgesetzes. Die Sicherstellung eines 

gleichbleibenden Verteilschlüssels der Kantonalbank-Dividenden wird begrüsst. Es werden keine 

Änderungen oder weiterführende Anregungen eingebracht. 

 
4. Externe und interne Kommunikation 
Zum vorliegenden Beschluss erfolgt keine Medienmitteilung und es bedarf auch keiner internen 

Kommunikation. 

 
Anhang: 
Vernehmlassungsantwort Stadtrat 

 
 
Beilagen: 
1: Einladungsschreiben 

 



 

 
 
Kanton Zürich 
Kantonales Steueramt  
Per E-Mail an:  
denise.geyer@zh.ch  
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Vernehmlassung Anpassung an die OECD-Mindeststeuer/Revision des Kantonalbankge-
setzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Geyer 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Anpassung an die 
OECD-Mindeststeuer/Revision des Kantonalbankgesetzes Stellung nehmen zu können.  
 
Der Stadtrat begrüsst und unterstützt die vorgeschlagenen Gesetzesrevision. Es werden keine 
Änderungen oder weiterführenden Anregungen eingebracht. 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Stadtrates 

 
 
 
 

Michael Künzle Ansgar Simon 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 
 
 

mailto:denise.geyer@zh.ch

